
 

 

Materialgarantie der Firma ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH 

 
Die Firma:    ClimAir PLAVA Kunststoffe GmbH 

                       Am Spitzacker 20 – 22 

                       61184 Karben 

 

gewährt als Hersteller eine 10-jährige Materialgarantie auf Witterungsbeständigkeit 

nach § 443 BGB, welche sich wie folgt zusammensetzt: 

 

1. Farbstabilität durch (homogen durchgefärbtes Material, UV – beständig und farbecht) 

 

2. Materialbeständigkeit bei Witterungsbedingungen in Bezug auf Splittersicherheit des 

Materials nach §22 StVZO: Sicherheitsglas – Pkt. 3.6.8.2.2 (Sommer + Winter Einsatz) 

 

3. Materialbeschaffenheit (glatte und porenfreie Oberfläche) 

 

dieses gilt für alle von hier nachstehend aufgeführten Produkte / Produktgruppen 

aus dem Bereich Regen-/und Windabweiser: 

 

Profi , Master , Aulux , OpenAir 

 
und beinhaltet nachfolgende Garantieansprüche: 

sollte innerhalb der 10-jährigen Herstellergarantie sich ein Schaden in Form von Verfärbung, 

Rissbildung oder Oberflächenveränderung durch Materialfehler entstehen, so werden diese 

nach Prüfung des Einzelfalls und Ermessen des Herstellers repariert, instandgesetzt oder 

durch ein Neuteil / Neuteile ersetzt. 

Ersetzte Teile gehen in das Eigentum des Herstellers über. 

Eine Verlängerung der Garantie nach Schadenmeldung und-/ oder Ersatzlieferung ist 

ausgeschlossen.  

 

Ein Anspruch auf Materialgarantie muss unverzüglich nach zur Kenntnis Erlangung des 

Defektes innerhalb der Materialgarantiezeit schriftlich an den Hersteller erfolgen. 

 

ausgenommen hiervon sind jedoch Schäden wie folgt aufgeführt: 

- Unsachgemäße Handhabung (Schläge, Stöße oder Gewalteinwirkung jeglicher Art) 

- den Einsatz ungeeigneter aggressiver chemischer Reinigungs-/Putzmittel 

- Verwendung schleifender und-/ oder scheuernder Reinigungsmittel / Stoffe / Werkzeuge  

- Missachtung der Ein-/Anbauanleitung 

- Veränderung der Oberfläche durch bekleben, folieren, lackieren, etc… 

- Umbau-/oder Veränderung der Bauteile in jedweder Form durch den Käufer oder Dritte 

- unzureichende Pflege der Produkte 


